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Neues helvetisches Tagbéatt.
l Fortsetzung des sehweitzerischen Republikaners)

Herausgegeben von Escher und Nfteri, Mitgl. der gefttzg. Räthe.

Band i. x. x. Bern, Zv. Zul. (12. Thermid. ^11.

Gesezgebung.
Grosser Rath, 26. Iul.

(Fortsetzung.)

Euter würde zur Motion Schochs stimmen,
wenn dadurch nicht eine neue Aristokratie, nämlich
die Alphabeth-Aristokratie eingeführt würde, da
er aber allen Aristokratien, sie mögen Namen haben,
wie sie wollen, Feind ist, so tragt er auf Tages-
ordnung über diesen Antrag an.

Nüce dankt auch Schoch für seinen guten Ein-
fall, auch er wollte schon in Aarau eine etwelche
Abänderung in den Commissionen bewirken; damit
nicht etwan einige der sahigsten Mitglieder sich zu-
lezt zu Tode arbeiten, und weil es schwer ist, meh-
rere Commissionen an einem Tag zu besorgen: da-
her schlug ich freilich nicht das Alphabeth vor, aber
daß die Mitglieder nicht mit zu viel Commissionen
beladen werden: ist dann von einem Criminalcodcx
die Rede, so weiß man, daß keine Soldaten und
wenn es vom Feldbau die Rede ist, daß keine Ad-
vokaten dazu geordnet werden müßen, und ist von
Mineralogie die Rede, so wird alles auf iEschern
greifen: ich stimme daher wie Schoch zu Verwei-
sung feines Antrags an eine Commission. Dieser
Antrag wird angenommen, und in die Commission
geordnet: Nüce, S choch, Fizi, Kaufmann
v. Stäfisburg und Zelio.
^ putsche Abfassung der Vertheidigungsschrift
des B. Exgeneral Kellers wird verlesen.

- -s^àce : Diese lange Rechtfertigung dient uns zu
nichts, denn wir haben ihn nicht ernannt, und

?uZkk!agt, kurz wir wissen nichts von diesem
^>tjc.)a,t : ich sur mich werde ihm nie vergeben,

^ gestellt hat vor seinem Richter,
^ habe nicht Geld gehabt, um

nach Luzern kommen zu können, da er doch genug
um »ach Paris zu reisen scheint mir etwas

n!^- àin hierüber haben wir gar
an ,.ni! i^î^den, die Sache geht uns nichts^ ich auf Tagesordnung an.n.'ler : ich gebe zu, daß uns die Sache nichts

angeht, sondern das Direktorium, aber eben da-
rum auch fodre ich Mittheilung dieses Schreibens
an das Vollzichungsdirektorium. Dieser lczte An-
trag wird angenommen.

Das Direktorium übersendet folgende Bothschaft :

Das Vollziehnngsdirektorium der helvetischen
einen und untheilbaren Republik, an die
zesezgebenden Räthe.

Bürger Gesetzgeber!
Indem das Direktorium von dem Rechte Ge-

brauch macht, das ihm der Artikel 73. der Consti-
tution bewilligt, schlägt es heute der gesezgebenden
Versammlung vor, in Betreff der Strafe welche den
8ten dieses Monats der oberste Gerichtshof gegen
den Jos. Widerkehr verhängte, eine Abänderung
zu treffen; die Anzeige, die er von dem Platze
mrchte, wo kostbare Effekten des Klosters Mury
vergraben lagen; der lange Verhaft, den er litt,
und der seiner Gcsunbh.it sehr nachtheilig war ;
seine gänzliche Armuth, die ihm die Bezahlung der
Umkosien unmöglich macht, wozu er verurtheilv
worden; das aufrichtige Gesiändniß seines Ver-
gehens, eines Vergehens, welches wegen des ge-
ringen Werthes der entwendeten Sachen, und we-
gen der Wiederentdeckung derselben in etwas ver-
ringeret wird. — Dieß sind die Bewegungsgründe,
welche das Direktorium vermögen, Ihnen vorzu-
schlagen, dem obgemeldtcn Widerkehr theils dis
Bezahlung der Unkosten theils die Einschließung
für ein Jahr im Zuchthause nachzulassen. Es la-
det Sie ein, BB. Gesezgeber! diesen Vorschlag in
schleunige Berathung zu ziehen.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

Laharpe.
Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.

Mousson.
Schlumps ist sonst sehr geneigt für Milde,

allein da er den Gegenstand des Vergehens nicht
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näher kennt, so fodert er Verweisung an eine Com-
nussìon.

Carrard stimmt bei, und wundert sich, daß
das Direktorium keine Beilagen übersandte: auch
kam, er nicht unbemerkt lassen, daß wir bald tag-
lich Begnadigungsbegehren, also Ansnahmsbegeh-
ren vom Eesez erhalten, wodurch offenbar dus
Ansehen der Gesetze geschwächt wird: wenn ein §

in der Constitution abgeändert zn werden vtr-
dient, so ist es besonders auch der, welcher hier-
über dem Direktorium das Vorschlagscecht giebt:
über dem bedenke man, daß es im gegenwärtigen
Fall um Bestrafung für Veruntreuung des Nali-
onalguts zu thun ist. Die Bothfchafl wird an eine
Commission gewiesen, in welche geordnet werden:
Schlumpss, Carrard und Beutler.

Das Direktorium übersendet folgende Bothschaft :

Das Vollziehlnigsdirektormm der einen und
nntheilbaren helvetischen Republik/ an die

g- sezgebenden Räthe.

Bürger Gesezgeber!

Franz Bertschi von Praroman aus dem Kanton
Fryburg ist überwiesen, daß er sich Verleumdungen
gegen die Maasnahmen der Regierung erlaubt, und
solche Reden geführt habe, die auf die Schwächung
5>es Gehorsams gegen die Gesetze abzielten. Hier-
über vernrtheilte ihn das Kriegsgericht dieses Kan-
tons für sechs Jahre zur Einsperrung in ein Zucht-
Haus, woselbst er zu öffentlichen Arbeiten verdammt
seyn soll; zur Beraubung des Bürgerrechts auf yy.
Jahre, zur immerwährenden Ausschließung aus al-
len Schenk- und Wirthshäusern, und endlich zur
Bezahlung aller Unkosten.

Ohne Zweifel, BV. Repräsentanten ist Dertschi
strafbar; wenn aber bei jeder aufgeklarten Rechts-,
Pflege die Strafe dem Vergehen angemessen seyn

soll, muß sie auch nach dem Unrecht und Schaden,
der durch dasselbe der Gesellschaft zuwächst, be-

rechnet werden. In dem gegenwärtigen Fall nun,
ist der Schaden um so viel weniger wichtig, da der

Schuldige als ein in seiner Gemeinde unbedeutender
Mensch eben darum keinen sehr nachtheiligen Ein,
druk machen, oder gefährliche Bewegungen hervor-

i bringen konnte.

Dem zufolge und vermvg des Rechts, welches
nach dem 78. i§. der Constitutions-Akte dem Di-
rektorium zusteht, ladet es Sie ein, BB. Reprä-
sentanten, die gegen den Franz Bertschi verhängte
Straft in einen Gemein - Verhaft auf fünf Jahre
zu verwandle,,, während welcher Zeit er seines
Bürgerrechts beraubt, und von allein Zutritt in

und Schenkhäuser ausgeschlossen seynWirths
soll.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
Unterzeichnet: L a h a r p e.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.
Unterzeichnet: Mousson.

Eschec : Hier ist wieder das gleiche zu bemer-
ken, was im Allgemeinen über die vorherige Both-
schaft bemerkt wurde; aber noch ist etwas anders
beizufügen: so strenge und ungereimt auch die
Urtheile der Kriegsgerichte ausfallen, so habt Ihr
Euch darüber nicht zu verwundern; denn betrachtet
Eure Gesetze vom 3°. und ze. Merz, und Ihr
werdet gestehen müßen, daß diese Urtheile meist
noch gelinder sind, als Eure Gesetze; schon mehr-
mals wurdet Ihr auf diesen Gegenstand anfmcrk-
sau, gemacht, und Ihr habt eine Commission dar-
über: ich fodere also, daß diese Commission ehe-
stens ein Gutachten vorlege, und daß diese Both-
schaft an eine besondere Commission gewiesen
werde.

Kühn: Ich stimme ganz Eschern bey, fodere
aber bestimmt, daß die Commission über jene Se-
setze in 4 Tagen ihr Gutachten vorlege.

Ai mm ermann folgt und verspricht bis
Morgens das begehrte Gutachten. Uebrigens ist

zu bemerken, daß der fränkische Militärcodex den
Kriegsgerichten zur Vorschrift gegeben wurde, daß
aber das Direktorin!,, bis jetzt unterlassen hat, den-
selben bekannt zu machen.

Guter: Man weift den Gegenstand an die
übex ein ähnliches Begnadigungsbegchrcn für ein
Urtheil des Freyburger Kriegsgerichts niedcrgesezte
Commission.

Dieser lezte Antrag wird angenommen.
Gysendörser fodert, daß die Bothschaft

über die Patente der Haustrer, der bisherigen Hau-
sirercommission statt der Finanzcomniission, welche

nicht mehr vorhanden ist, zugewiesen werde.
Esch er: Die Commission über die Hausirer

ist aufgehoben, weil sie keinen Auftrag mehr hatte.
Man ernenne also, da hier von einen, Finanzge-
genstand die Rede ist, eine neue Commission, und

ordne in dieselbe so viel möglich die Mitglieder der

ehemaligen Commission.
Dieser Antrag wird angenommen, und -n vn-

Commission geordnet: A n d e r w c rth, G y s en-
d ô r f e r C a r min t r a n E f ch e r und R 0 > u

Das Direktorium übersendet folgende Botschaft :

Das Vollziehungsdirektvrium der einen und un-

theèlbaren helvetischen Republik, an sie

gesezgebeuden Räthe.
Bürger Gesezgeber!

Das Vollziehungsdirektorium macht S,e an



einen besondern Fall aufmerksam/ dessen Untersu-
chung zur Festsetzung einer allgemeinen Regel nö-
thigt. Der B. Johann Zwahlen, von Oberhasli,
Jäger zu Pferde bei der helv. Legion, wurde im
Jahr 17Y8 von dem Distriktstribunal zur Ehlichung
dèr Bürgerin Jenni verpflichtet, weil er ihr die
Ehe versprochen und sie wirklich geschwängert hatte.
B. Zwahien appcllirte an das Cantsnsgericht von
Bern; dieses aber bestätigte unter Contumaz den

Ausspruch des Distriktgerichts. Leztcrer. Ausspruch
erfolgte den 12. des verwichenen Juny,, und der
Distrikksstatthalter wurde zur Vollziehung desselben

beauftragt. Dem zufolge geriech Zwahlen in Ver-
haft. Gegen seine Vcrhaftnehmung langten bei
dem Direktorium Vorstellungen ein. Konnte wohl
Zwahlen, als Jäger bei der helv. Legion, vor ein
bürgerliches Tribunal gezogen, und auf die Be-
fehle von einem solchen arretirt werden? In Be-
trachtung, BB. Geftzgeder! daß die bürgerlichen
Tribunale diesen Rechtshandel schon zu Anfang des
Jahrs 1798 an sich gezogen, und baß er nur auf
des B. Zwahlen eigene Appellation hin vor der
zweiten Instanz untersucht und beurtheilt worden,
in fernerer Betrachtung daß es hier um die Voll-
ziehung eines ehrwürdigen Vertrags zu thun ist,
den eine nachherige Anwerbung nicht brechen kann;
in Betrachtung endlich, daß hier nur von der sichern
Vollstreckung einer Sentenz die Rede ist, in solchen
Betrachtungen ist man zur Bejahung der Frage
geneigt. Auf einer andern Seite hingegen fragt es
sich: ob bürgerliche Gerichte die Befugniß haben,
einen Militär aus seinem Corps zu reißen, und
ihn ohne ausdrükliche Erlaubniß seines Chefs zur
Verheirathung zu zwingen? Hierüber erklärt sich
noch kein Gesetz.

Da das Vollziehungsdirektorium den Rechts-
gang zu reguliren wünscht, so glaubt es sich ver-
bunden, diese Frage Ihnen zur Berathschlagung
vorzulegen, um Sie auf die Nothwendigkeit eines
Gesetzes aufmerksam zu machen, welches für den
Militär den gehörigen Richterstuhl, so wie über-
Haupt diejenigen Fälle bestimmt, unter denen er
zur Erscheinung vor den bürgerlichen Gerichten ge-
halten seyn soll; kurz, die Formalitäten, die man
m solchem Falle zu beobachten hat.

Bern, den 24. Henm. 1799.
Republikanischer Gruß!
Der Präsident des Vollz. Direkt.

(Sig.) Laharpe.
Im Namen des Direkt, der Gen. Sekr.

^ (Gig-) Mousson." f-. Soldat ist nicht nur Krieger,
,?uch Burger, und für jede bürgerliche

ncryallmsse gehört er vor den bürgerlichen Richter,

um indessen dieses bestimmt festzusetzen, so begch-
re ich Verweisung an eine Commission.

Secretan wundert sich, daß das Vollzie-
hungsdirektorinm uns über diese ganz natürliche
Sache eine Anfrage macht. Kühn hat die Sache
ganz leicht entwickelt, so daß eigentlich keine Com-
mission mehr nothwendig wäre. Da wir aber alles
zuerst in Commission-n hineinwerfen, so stimme ich
bei. Die Sache wird an eine aus den BB.
Kühn, Preux und Zanettini bestehende
Commission gewiesen.

Das Direktorium sobert, ungeachtet der Ew
schöpfung der öffentlichen Cassen, für den Justiz«
minister 10,000 Franken zum Unterhalt der Gesang--
nisse und für den Druck der Gesetze. Diesem Be-
gehren wird einmüthig entsprochen.

Der Senat übersendet in einer Bothschaft den
Vorschlag über die Abänderung der
der Constitution.

Die Borhschasi wird der vorhandenen Com-
mission über Constitutionsabändcrung zugewiesen.

Das Vollziehungsdirektoriun! übersendet folgen-
de Bothschast:

Das Vokztehmigsdîvekèoàu der einen und im-
theiibaren helvetischen Republik an die
gesetzgebenden Räthe.

Bürger Gese z geber!
Gestern am 25. dieß hat die Bürgergarde von

Aarberg die alte Bemerfahne aufgepflanzt, und
schon wehete sie auf dem Gemeinhauft, als dis
Munizjpalitat davon benachrichtigt, dieselbe wieder
abnehmen ließ. Bereits sind die nöthigen Ordres
gegeben, um die Schuldigen, welche gekannt sind,
auszuforschen, und vielleicht wird man durch sie
ein Geweb von Intriguen entdecken, weiches die
Feinde gegen die Sache der Freiheit angesponnen
haben.

Diese Begebenheit, BB. Repräsentanten, sollte
Ihre Aufmerksamkeit auf die schäzbaren Wirkungen
richten, weiche Thätlichkeiten dieser Art in dem
Geiste des Volkes hervorbringen können. Sie zeigt
Ihnen den wichtigen Gegenstand einer dringenden
Berathschlagung die ein Gesetz erzeugen soll, Kraft
dessen alle Aeußerungen und äußere Zeichen die
das Andenken der alten Regierung zurükruftn, ver-
botten werden sollen.

Uebcrzeugt von dieser dringenden Nothwendig-
keit, ladet Sie das Direktorium ein, zu dekretirea:

t. Eine Strafe gegen jene, welche die Farben
der alten Regierung aufstecken seye es durch's
Tragen einer Kokarde, oder durch's Aufpflanzen
einer Fahne.

s. Daß alle Wappen, Wappenschilde, die auf
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die alre Regierung erinnern, in jeder Gemeine
auf ihre eigene Kosten und zwar innerhalb 14 Ta--
ge abgenommen werden sollen.

3. Daß die Farben eben dieser Regierung in
jeder Gemeine innerhalb der nämlichen Zcttfrist sol--
ten ausgelöscht und vertilgt werden.

4. Wenn sich derlei) Wappenschilde und Far-
ben an Nationalhauscrn befinde», so sollen sie auf
Kosten der Nation vernichtet werden.

Z. Endlich eine Geldstrafe gegen alle jene, wel--
che dem gesezlichcn Inhalte der drei vorhergehen--
den Artikel zuwider handeln werden.

Bern, den 26. July 179?.
Republikanischer Gruß

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
L a h a r p e.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.
Mousson.

Escher : Schon ist eine Commission über die-
sen wichtigen Gegenstand niedergesczt, und ihr Gut-
achten ist beinahe ganz angenommen; ich fodere
also Verweisung dieser Bolhschaft an diese Com-
mission, und daß ihr wegen Gapanis Abwesenheit
ein neuer Präsident beigeordnet werde.

Bourgeois folgt, will aber auch den ab-
wesenden B. Trösch in dieser Commission ersetzen.

Cartier fodcrt eine neue Commission, die
dann auch untersuche, ob die Wappenträger, wel-
che im Versammlungssaal angemahlt sind, nicht
auch sorgfaltigst ausgestnchen werden sollten.

Seeretan folgt, und fodert von dieser Com-
Mission biö Morgens ein Gutachten.

Billeter ist gleicher Meinung; denn hier ist
nicht von adclichen Wavpen, sondern von gegen-
revolutionären Fahnen die Rede.

Cartiers und S ecr e t a n s Anträge werden
angenommen, und in die Commission geordnet:
Suter, Ca r ti er, B i l le ter, Lacoste und
H a m m e r.

Die Munizipalitáten verschiedener Gemeinden
des Cantons Bern machen Bemerkungen wider die
Allgemeinheit des gezwungenen Anleihens auf die
Eemeindgürer. Diese Bittschrift wird bis 'zur Bc-
Handlung des über diesen Gegenstand auf dem Canz-
lettisch liegendenden Gutachtens vertaget.

Senat, 26. Juli.
Präsident Fuchs.

Das Direktorium ladet durch eine Botschaft den
Senat ein, den Entscheid über den Beschluß des

gr. Raths, die Kricgsrälhe betreffend, so viel mög-
lich zu beschleunigen.

Lüthi v. Sol. will, die Commission soll morgen
berichten. Bay glaubt, man körmre sogleich darü-
der eintreten. — Die Commission soll morgen be-
richten.

Die Discussion über den die Bekanntmachung
der Gesetze betreffenden Beschluß wird eröffnet. Der
Bericht der Commission war folgender:

Die Commission, deren Ihr den Auftrag ertheilt,
die Resolution des großen Raths vom iz. Juli,
belangend die Beschleunigung des Druks und Pu-
blikation der Gesetze und Verordnungen, zu erdau-
ren, hat dem Senat folgende Bemerkungen darüber
zu machen:

1) Die drei ersten Artikel reden jeder von 04
Stunden, und besonders der zweite sags: in gleicher
Zwischenzeit von 24 Stunden, also könnte man
glauben, die Versendung an den Minister müßte in
den im ersten Artikel enthaltenen 24 Stunden gc-
schehcn, und doch scheint es, daß dreimal 24 Stmi-
den Zeit ist, ehe ein Gesez zum Druk befördert wird.

2) Ueber den ü. Artikel glaubt die Commission,
daß dieses Gesez sich nicht weiter herablassen sollte
als bis auf den Minister, und die Geldstrafe für
den Drucker ganz füglich hatte weggelassen werden
können, denn ein geflissentlicher Verzug in der Aus-
kunöung dringender Gesetze fodertc eine körperliche,
und nicht eine willkührlich'e Geldstrafe; zudem bleibt
noch die Frage, wer soll dem Drucker die Strafe
zwischen Minimum und Maximum bestimmen; ist

es der Minister, oder ein Tribunal, dieses ist nicht
bestimmt, ungeachtet der weitläufigen Resolution.

Eure Commission hatte geglaubt, daß diese Re-
solution, anstatt in 14, in 4 Paragraphen gar deut-
lich und für das Volk sehr verständlich hätte abge-
faßt werden können; da es aber nur das Direkte-
rium, den Minister und den Drucker, die alle
Litterati seyn müssen, betrift und die Rese-
lution keinen auffallenden Fehler hat, so glaubt sie

der Senat könnte sie annehmen.
Ufieri: Ich gestehe, daß es mir Mühe macht,

gegen einen Gcfetzesvorschlag über die Art, wie die

Gesetze bekannt gemacht werden sollen, zu sprechen,
während wir seit 15 Monaten ein solches Gcftj
vermiffcn, und während der Senat, nachdem er in

den ersten Wochen seiner Sitzungen zwei höchst un-
vollkommene Gesctzesvorschlage darüber verwerfen
mußte, seither zu wiederholten malen den Wunsch

nach einem neuen laut äusserte; inzwischen hat das

Direktorium den Mangel des Gesetzes durch eine

provisorische Verfügung crsezt, und ich berge nicht,

daß ich lieber diese, obgleich mangelhafte Verfügung
noch etwas länger bestehen lassen, als ein fehlerhaft
tes und lückenvolles Gesez annehmen will: lieber

kein Gesez, als ein schlechtes Gesez; die.Hoffnung,
ein gutes zu erhalten, ist im ersten Fall ungleich

grösser, als im zweiten. Ich will Euch, Bürger
Repräsentanten, die Gebrechen des gegenwärtigen
Vorschlages entwickeln, und einige Ideen zu dess»

Verbesserung beifügen. (Die Forts, folgt.)
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Gesezgebung.
Senat, 26. Jul.

(Fortsetzung.)
(Beschluß von Ustens Meinung.)

Der erle Artikel verpflichtet das Direktorium,
jedes Gesetz und Dekret innert 24 Stunden nach
seinem Empfang zu siegeln ; er bestimmt aber nicht,
daß diese Empfangszeit durch ordentliche Register
bescheinigt wcrden soll, wahrend doch in folgenden
Artikeln für den Minister solche Register vorge-
schrieben werden.

Der zweite Artikel verbindet das Direktorium,
in den gleichen 24 Stunden jedes Gesetz an den
Minister zu übergeben. Hier hätte nothwendig,
wie hernach durch die ganze Resolution, zwischen
Urgenzgesetzen und solchen, die es nicht sind, un-
tcrschieden werden sollen; dann müßten aber frei-
lich die gesezgebenden Rathe damit ansangen, selbst
diesen wesentlichen Unterschied zu beobachten — und
nicht die Urgenzerklärungen zu einer leeren, immer
und immer wiederkehrenden Formel zu machen.
Für die Urgenz - Gesetze ware jener Zeitraum
von 24 Stunden angemessen; für die nichturgen-
ten ist er es nicht — ja es giebt Falle, wo'der
Am. unausführbar seyn wird; wie könnte das Di-
rektorium z. B. das Criminalgesezbuch chon so vielen
Bogen, innert 24 Stunden lesen, siegeln, Copien
davon nehmen, und diese dem Minister zustellen
lassen.

Die gleiche Bemerkung Kidtt auf den z. Art.
Anwendung, durch welche-l der Minister in 24
Stunden (es ist nicht einmal klar, ob es die ersten,
oder, ww es fr «lich seyn muß, neue 24 Stunden
sind) jedes zum Druck bestimmte Gesez dem Buch-
drucker zu übergeben verpflichtet wird.

Der fünfte Art. will, der Minister soll mit dem
Buchdrucker über die Zeit der-Lieferung jedes Ge-
setzes übereinkommen, und der leztere, wann er
seine Zusage nicht halt, soll mit einer Geldbuße
von 16 bis 200 Franken gestraft werden. —> Hier-
uoer bemerke ich, daß em Partikular, der etwas

' ^

ches Tagblatt.
!erischen Republikaners)

stvri/ Mitgl. der gesttzg. Räthe.

Bern, Zi. Jul. i7?y- (iz. Ther nid. VII.

will drucken lassen, mit dem Drucker über die Zeit
der Lieferung eine solche, von beiden Seiten frei-
willige Verkommniß trifft; aber der Minister, der
iftn Druk der Gesetze in der Natwnaibuchdruckerei, in
welcher Pressen und Arbeiter ausschließlich zum Dienst
der Nation vorhanden sind, besorgt, soll anders vers
fahren; er soll wissen, wie viel Arbeit in einer be-
stimmten Zeit geliefert werden kann, und er soll
den Buchdrucker zu dieser Lieferung verpflichten,
jede Nachlaßigkeit strenge ahnden, und im Wieder-
holvngsfall dein Direktorium die Entlassung des
nachlaßigen, und die Ersetzung desselben durch ei-
nen thätigern Nationaldnchdrucker antragen. Die
Geldbußen sind lächerlich; wer soll sie aussprechen?
und was ist für ein Verhältniß zwischen strafbarer
Vrrsüummß eines wichtigen Gesetzes, und einer Buße
von 16 bis 200 Franken, die sich am Ende auch
etwa auf der Buchdrucker-Rechnung wieder einho-
len läßt.

Im 6. und 7. Art. ist von dringenden Fällen
die Rede, ohne daß man weiß, wer diese Dring-
lichkeit bestimmt; ist es der Minister, so sind die
Art. ganz unnüz; sollte aber von den Urgenzerkiä-
rungen der Räthe die Rede seyn, so müßte man
das einerseits deutlicher sagen, und anderseits da-
mit anfangen, die Dringlichkeitscrklärungen nicht
ss leichtsinnig zu verschwenden, denn es würde
uns theuer zu stehen kommen, wenn jedes unserer
Urgenzgesctze durch ausserordentliche Kuriere Versen-
dtt werden müßte.

Der 8. Art. ist im Widerspruch mit dem2ten;
dieser sagt, das Direktorium soll in 24 Stunden
nach dem Empfang, alle Gesetze und Décrété dem
Minister zusenden; jener sagt, das Direktorium
soll die nicht zum Druk bestimmten in drei Tagen
versenden.

Der 10. Art. bestimmt die Art der Bekanntma-
chung in den Gemeinden; die Gesetze sollen ange-
schlagen, und nach dem Gottesdienst verlesen wer-
den. Bei dem leiten Vorschlag will ich mich nicht
aufhalten, obgleich ich vorziehen würde, diese Ver-
lcsung zu einer andern Zeit, als nach dem Gottes-
dienst, vornehmen zu lassen; allein, ich vermisse



ganz eine dritte, und vielleicht die wichtigste Be-!
kanntmachungsart — ncmlich die Niedcriage der
Gesetze bei den Agenten, Munizipalitäten und Fries
densrichtern zu stets offener Einsicht der Borger;
es sollten in allen Wochen-- und Avisblattern 5er
Republik, die Aufschrift und der Gegcnstand der
während der Woche angekommenen Gesetze bekannt
gemacht, und dieselben dann an den g-nannten
Drtcn jedermann offen liegen; von allem dem ents
halt der Beschluß nichts, er laßt den Munizipalis
taten und Friedensrichtern — den beiden Autoritär
ten? bei denen der Burger am ersten und gm licbs
sien die Gesetze nachsehen wird — nicht einmal ein
Exemplar zukommen.

Der 14 Art. verordnet, daß jeder Agent auf
sein Exemplar den Tag des Empfangs und der Be-
kanntmachung schreibe; das wird auf den aufDruks
papier abgedrukccn Exemplaren sehr sauber ausses
heul und wozu das? es hakte vielmehr bestimmt
verordnet werden sollen, daß jede Behörde derjes
»ugm, v-m der fie die Gesetze empfangt, den Ems
psìlUjj vescheine; dadurch waren Controlle, Ausfins
dung und Bestrafung der in Bekanntmachung der
Gesetze nachlaßigen Beatmen möglich. Der Minis
sier müßte alsdann die Uebersicht der Statthalter,
diese der Unterstatthalter, diese der Agenten haben,
und der erste sie der Gesezgebung, der zweite dem
Minister vierteljährlich z. B. vorlegen.

Nun noch ein paar allgemeine Desideraten. Ein
Beschluß über die Bekanntmachung der Gesetze soll
durchaus eine Bestimmung über den Tag, von wels
chem sich die Gesetze datiren sollen, enthalten: dieß
mangelt hier; ich glaube, man sollte den Tag, an
dem das Direktorium die Gesetze siegelt, und dem
Minister übersendet, so bald hierüber dem Direktes
rium Termine festgesezt sind, dafür annehmen. --
Hernach sollten bei dem Druk der Gesetze Vorsichten
beobachtet werden, die für Sammlung und Ords
nung der Gesetze wesentlich sind; jedes Gese; sollte
erstens mit einer Numer nach der chronologischen
Reihe der Promulgation — alsdann mit der Ueber--

schuft des Fachs, wohin es gehört, (z. B. Civils
codex, Militärcodex) und der Numer, die es in
biesein Fach einnimmt, (z. B. Gesez No. 240, Ci-
vilcodex No. iz bezeichnet werden; es wäre dieß
eine kleine Sorgfalt, die viele Vortheile gewähren
würde. Endlich sollte verordnet werden, daß jährlich
eine systematische Uebersichtlallcr, während des Jahrs
burch den Druk bekannt gemachten Gesetze, nebst

ihrem wesentlichen Inhalt,' verfertigtund alle
Herausgeber von Almanachen in der Republik-, sie

in dieselben aufzunehmen, verpflichtet würden; ein
solches Supplement der Bekanntmachung müßte sehr
geschikt seyn, die Kenntniß unserer Gcsezgebung allges
meiner zu verbreiten. — Ich verwerft den Beschluß.
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Zäsliu will nur beim Sinn und Zwek dieses
Gesetzes bleiben; es sott dasselbe der allgemeinen
Klage über saumselige Bekanntmachung der Gesetze
abhelft» ; da- n muß man sich in der gegenwärtigen
Zeit m,c dem Nothwendigsten begnügen, und nicht
alle Vollkommenheit verlangen. Einen Hauptfehler
nur firwec er in dem Beschluß, die Verhältniße
nämlich, in die der Buchdrucker-dadurch gesczt
wird, worüber er Usteris Bemerkungen beipflichtet.
— Doch stimmt er zur Annahme.

Schwaller erklärt, die Urgenz und allgemeine
Klage über die saumselige Publikation der Gesetze
haben die Commission zur Annahme bewogen.

Meyer v. Aar. obgleich er die Resolution
gleich Usteri sehr mangelhaft findet, nimmt sie
doch an. Einzig wünschte er, die Minister anzus.
halten, daß sie in den Tagblättern immer den Tag
der Absendung jedes Gesetzes bekannt machten,
damit jede Autorität der Republik wisse, wann sie
die Gesetze bekommen sollte.

Bay glaubt, der Justizminister soll eine, jedem
Gesezgeber offen stehende Controlle über die Pubs
likatjon der Gesetze führen, und dann für alle
Saumseligkeit, die vorgehen könnte, verantwortlich
seyn; eine so einfache Resolution wäre zwekmäßiger
gewesen, als die ausführliche gegenwärtige, zu des

rcn Annahme er jedoch stimmt.
Der Beschluß wird angenommen.
Die Discussion über die Berichte der Revisions!

commission!, betreffend den 106. Art. der Constitus
tion, wird eröffnet.

Der Bericht der Majorität war folgender:
Fast in eben dem Augenblicke, als Helvccien,

um feinem Untergang zu entgehen, die jetzige Staatss
versassungs s Urkunde ergriff, entstand der allgemeine
Wunsch, je eher je lieber dieselbe wie ein Wohls
thätiges Brett, dem man seine Rettung verdankt,
in den Tempel Neptuns aufhängen zu können, ents

stand die innigste Sehnsucht nach einem bessern

Schiffchen, das nicht nur vor dem Tode zu schü-

tzen, sondern den Schweizer auch in den Haftn der

bürgerlichen Schweizerglükseligkeit einzuführen vers

möchte, und es bedürfte allerdings des Macht!
spruches fränkischer Proconsul», diesen Volkswunsch

zu unterdrücken, und dem Helvetier zu sagen, nicht
die in Basel geänderte, sondera die niemals officiel
in die Eidgcnoßschast hingeschleuderte Constitution, —
sey vom souveraine» Volk angenommen worden.

Als daher beim Sturze des fränk. Triumvirats
und seiner Satelliten dieser Wunsch zu schleuniger

Einführung einer bessern Verfassung vor 8 Tagen
im Saale des Senats ertönte, so war er nichts
als der reine und getreue Wiederhat! der Vokkss

stimme — und so verdiente er allerdings die Auft
merksamkeit des Senats, und machte ihm zur
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Pflicht die Auflösung der Frage : ob und wie dem
Volke eine besssre Staatsverfassungsakte schon vor
5 Iahren vorlegen können.

Die Gesamtheit der Bürger ist der Souverain.
Giebt der Souverain uns den Auftrag ihmimJahr
und Tag unsere Constitutions - Verbesserungen vor-
zulegen — diesem Wille zu gehorchen, ist alsdann
unsre Pflicht.

Unser ^>olk erscheint als solches nur in den Ur-
Versammlungen. — Jede Aeusserung eines größer»
oder kleinern Theils desselben, die nicht als Re-
sultat der Volksmajoritat von den Urversainmlun-
gen allen hervorgeht, ist nie und kann nie in den
Augen der Regierung als Volkswillen angesehen
werden.

Das Volk muß uns also in feinen gesezlichen
Urversainmlungen den obgemeldten Auftrag erthei-
len — sonst sind uns die Hände gebunden.

Das souveraine Volk hat in seinen ersten Urver-
sammlungen die jetzige Constitution wenigst der Ma-
joritàt nach angenommen. -- Das ist bekannt, dar
für sprechen Aktenstücke. — Was es dabei gedacht,
gefühlt, gewünscht, gehofft, ja von uns dagegen
erwartet habe — davon sollen und dürfen wir nichts
wissen, weil uns die dießortigen Urkunden fehlen.—
Das Volk gab uns daher den Auftrag vor6 Jahren
ihm keine Aenderung in der Constitution vorzu-
schlagen. —

Der 106. Art. der Constitution ist ein Constitu-
tionsartikel wie jeder andere Art. derselben. — Vor
6 Jahren dürfen wir ihn dem Volke daher nicht
zum abandern vorlegen — oder wir dürfen ihm je-
den andern, ja die Constitution vor dieser Zeit ab-
zuandern vorschlagen. — Wir begicngen einen Hoch-
verrath am helv. Volke, und wehe der Menschheit,
wehe jeder bürgerlichen Gesellschaft, wenn es der
Veranderungssucht gelingen sollte, ohne Vollmacht,
ohne Volksaussoderung, dem klaren Willen des
Volkes zuwider — die Constitution nach Belieben zu
verändern, zu mehren, zu mindern oder gar hinweg zu
thun —Diese Phrase, B. R., sagt Ihnen hinlang-
»ich, was wir wieder für Landesvateriiche Unfugen
tu erleben hatten, und daß jede Constitution dieser
Attanderungssucht durch Mittel, die dem ll. Tit.
ähnlich sind, vorbeugen müße.

Der Vorschlag zu Aufhebung des i°6. Artikels
dringt also nicht so schleuuig als man wünschte,
ou Constitutionsoerbessernngen hervor. Das Volk
!^?üte 6 Jahre bei dieser Constitution seyn. — Es
wird dabei bleiben — oder es muß sich anders dar-

als der Souverain erklären, es muß uns aus-
."JJ^Ulich begwaltigcn, ihm so schleunig als
möglich Ane bessere Constitution zu geben.

Mb diesen Mitten kam; und darf das Volk nur

auf unsere Anfrage hin mit lja cderZ nein uns zu
verstehen geben.

Entweder ist kein rechtliches Mittel vorhanden,
vor 6 Jahren eine verbesserte Constitntion zu be-
kommen, oder es liegt darin, daß wir das souve-
raine Volk in den nächsten Urversammlungen anfra-
gen.- ob es uns die Vollmacht geben wolle, ohne
Rüksicht auf den ii. T-t. der jetzigen Verfassungs-
alte, ihm Vorschlage zu Verbesserung der Consti-
tution vorzulegen.

Aber ist dieß im Grunde nicht extraconstitutionell,
also inconstitutionell? Und dürfen wirs also an«
fragen?

Ja, Bürger, wir dürfens: Wenn jeder mit sei-
nem Kopfe dafür zu haften sich getraut, daß daS
Volk unsern Antrag annehmen werde; wir dürfens,
wenn unser Gewissen uns verbeut langer Repra-
sentanten bet der jetzigen Constitution zu senn — wir
dürfens, wenn wir vor Gstt und vor unserm Ge-
wiss n sagen müssen, wir wissen kein ander Mittel
mehr, dich zu retten, dich wahrhaft frei zumachen,
dir Sicherheit in der vollen Bedeutung oes Worts
zu verschaffen, und Gerechtigkeit, dir Mittel zu dei-
ner Veredlung zu geben, kürzer, einfacher schweizer
rischcr — als eine vor 6 Jahren verbesserte Consti-
tution.

Und dürft ihr dieß, B. R., dürft ihr mit Eu-
erm Kopfe dafür haften? Die Commission dcuf es,
und schlagt euch diesen Antrag muthig vor:

Nur in der Zeit, wenn ihr diesen Antrag an-
nehmen sollet, — ob jezt oder in 6 W chen, ist die
Commission nicht einerlei Meinung. Einige mach-
ten, wir sollten fortfahren, Abänderungen in der
Constitution vorzuschlagen, um unsre Nation von
der Reinheit unsrer Absichten zu überzeugen, um
ihr Zutrauen zu verdienen, und zu gewinnen, um
von uns allen Verdacht von Einführung einer direk-
torialischern, oder einer aristokratischen, ober einer
laudsgemeindenden, oder endlich einer ftdcrativm
Constitution abzuwälzen — und um den Jntrigen der
aristokratischen und der demagogischen Anarchisten,
die einige Zeit vor den Urversammlungen zu spucken
pflegen, Einhalt zu thun. — Die andern wünschten,
man möchte noch darüber entscheiden, da ohnehin
unser heutige Antrag ins Publikum komme, da das
Volk und seine Feinde also schon heute von unserm
Vorhaben in ü Wochen, unterrichtet wird. — Sie
fürchten, unser gegenwartige Enthusiasmus möchte
bisdahin wieder erkalten. — Das Volk, wmn wir
unserer Pflicht gemäß in unsern Constituti»ns-Ab-
änderungs - Vorschlägen fortfahren werde sie ja
dennoch vernehmen, so gut auf diese Weise als
auch die andere.

Die Majorität der Commission wünschte Verta-
gung auf 6 Wochen, die Minorität Dringlichkeit^
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erklänmg der elnmüthig gutgeheißenen Anfrage! beim
Volke um Vollmacht, die Constitutions-- Abände-
derungcn sobald möglich ihm vorzulegen.

Der Bericht der Minorität war folgender:
B. Präsident, BB. Repräsentanten Die Mi-

noritàt der Revisionscommission welcher Sie die
Untersuchung des 106. §. in Betreff der 5 Jahre,
welche zwischen dem ersten und zweiten Dekret des
Senats vergehen sollen, aufgetragen, hat sich nicht
entschließen können, der Majorität, welche diese
Sache 6 Wochen vertagen will beizutreken. Die
fränkische Regierung hat der Schweiz eine Versas--
lung gegeben, die unstreitig unker allen reprasen-
tativen Verfassungen, womit sie die Töchter Rcpubs
liken ausgesteuert hat, den meisten Gahrungsstoff
zu einer Herrschaft von Wenigen enthalt. Gewalt
ist oft über Recht. Wir habèn die Constitution
angenommen. Die AnHanger der alten Ordnung
thaten es aus Furcht; die Freunde der Freiheit
und Gleichheit in der Hoffnung, die zu grellen
Nuancen der Aristokratie könnten in Zeit von 5 Iah-
ren gemildert, oder gar ausgewischt werden. Es
trösteten sich die wärmsten Freunde der werdenden
Republik im Taumel des Entzückens über die neue
Schöpfung. Aber dieser Trost war von kr zer
Dauer. So wie die kältere Vernunft über das
Gefühl, das sie Anfangs überflügelte, siegte,
sahen sie ein, daß bei mehrerer Beleuchtung ^des
loö. §., die gepriesene Wiedergeburt bloße Thu-
schtmg, und die Zurükgave der Obcrherrlichkeit des
Volks eitles Biendwe-k sey. Laut des gemeldten
5. ist es zwar gestattet, die nöthigen Abänderungen
zu machen; aber auf der andern Seite wird es so

sehr erschwert, diese Abänderungen ins Werk zu
setzen, daß, ohne ein Wagestück zu versuchen, sie

niemals zu Stande kommen würden. Und wer
hätte noch vor Kurzem so etwas unterfangen
Vergebens hätte man sich an den Schöpfer des
neuen Gebäudes gewendet. Nur Saturn wühlte
im Eingeweide seiner Kinder. Die Götter der Er-
de sind gegen die Ihrigen so grausam nicht; sie
lieben sie, so ungestaltet sie auch find. Ohneden
go. Prärial Härte die Revisionsesmmission umsonst
Verbesserungen vorgeschlagen. Der ioü. §. wurde
die ins Werk Setzung derselben unmöglich gemacht
haben. Ich habe nicht nöthig B- Pras., BB.
Repr. Ihnen dieses zu beweisen. Man darf den
berüchtigte» §. nur lesen, und man ist sogleich von
meiner Behauptung überzeugt. Dieser H. ist wirk--
lich der gordische Knote» ; er läßt sich nicht aufs
lösen; er will zerschnitten seyn. B. Präs., BB.
Repr. was zögern wir denn länger, zu thun
was wir thun sollen und was wir Dank den
neuerlichen, und wie zu hoffen ist, glüklichen Er-

in Frankreich!) nun thun können.
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Warum sollten wir, wie die Majorität will, die-?
sen Entschluß noch einige Zeit aufschieben? lda-
ben wir nicht schon durch unser bisheriges Versah-
ren in den Vorschlagen zu Abänderungen in der
Constitution hinlänglich gezeigt, daß wir die nös
thigsten §§. zuerst vornehmen wollen? Und web-
chen §. ist es nothwendiger abzuändern, als eben
den ro6. Die Majorität will zuerst ein wenig
zuwarten wie der große Rath unsere Vorschläge
aufnimmt. B. Präs. BB. Repr. können wir
auch nur einem Augenblick zweifeln, der große Rath
wünsche nicht sehnlichst die nöthigen Verbesserungen
zu kenne», und vor allen in Betreff des 106.
§. So lange dieser §. besteht, kann m der große
Rath nicht einmal die andern Verbessernngssor-
schlage annehmen, indem Z Jahre zwischen den
2 Dekreten des Genars verfließen müßen. Die
Majorität trägt Bedenken, schon jezt etwas über
diese Sache zu bestimmen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Jen ne r s Entschuldigung seines Briefes an
R a pin at.

Wir finden diese Entschuldigung in dem Zmls-
till ci,<z wtiuzanllo lg. 22. (26. Fuli yy) welches sie

vermuthlich aus einem Pariser Blatte, das uns
nicht zu Gesichte gekommen, hergenommen hat.

„Beauftragt, mich bei dem fränkischen Direk-
torium im Namen der Contributionspfiichtchen der
Gemeinden Luzern, Zürich, Eolothurn Bern und
Fryburg zu verwenden, um zu ihren Gunsten eine

Verminderung der übermäßigen, durch Rapinats
Vorgänger ihnen aufgelegten Contribution zu crhal-
ten, fand ich bei dieser Unterhandlung nicht wenige
Schwierigkeiten. Endlich kam eine Verkommniß zu

Stande, "deren Vollziehung neue Hindernisse in den

Weg gelegt wurden; ich reiste hierauf nach der

Schweiz und erhielt von dein Bürger Rapinat,
Civilcommissar der fränkischen Regierung, der mit

Vollmachten in politischen, Finanz- n. a. Angele-
genheiten verschen war, das Ende der Mißverstand-
nisse und unangenehmen Verhältnisse, die meiner
Ankunft in Helvetien vorgegangen waren. Ä»
der Folge entschied oder unterstüzre dieser Commis-

sar, bei seiner Regierung den Nachlaß der noch
bezahlten Csimibutloncn der Bürger von Luzern,
Zürich, Fryburg und Solothnrn, und rettete sie

dadurch von einem vollständigen Ruine.
„Diese Thatsachen veranlaßten den Brief, wel-

chen ich nach meiner Rükkunft auf Paris dem B.
Rapînát schrieb, und sie erwarben ihm ans meine

persönliche Dankbarkeit Ansprüche. "
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